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Apothekers besitzen sollte. Allein das pharmaceutische Prakti-
cum fällt an unsern Schulen aus sehr begreiflichen Gründen

zu kurz aus, und so bleibt der Tierarzt in vielen Beziehungen
in seiner offizineilen Thätigkeit relativ zurück und wird erst
durch Jahre und Schaden routiniert und klug.

Um so mehr ist das Fröhnersche Werk zu begrüssen, das

uns in gedrängter Form die Erfahrungen und Routine des

Apothekers bietet, so dass, wer dasselbe gründlich studiert, viel
leichter und rationeller arbeiten wird in seiner Officin.

Zschokke.

Verschiedenes.

Gesundheitspolizeiliches. Ein amerikanisches
Gesetz zur Unterdrückung der Tuberkulose. —
Jüngsthin hat die legislative Behörde des Staates New York
ein Gesetz zur Unterdrückung der tuberkulösen Milchkühe
erlassen. Nach diesem Gesetze haben die staatlichen
Gesundheitsinspektoren die Macht, alles Vieh ihres Inspektionskreises
zu untersuchen und jede tuberkulöse Kuh abschlachten zu
lassen. Vom Staate wird dem Eigentümer der Verkehrswert
des Tieres vergütet. Man schätzt die im Staate New York
vorhandenen Milchkühe auf 11 Millionen Stück und den Wert
der konsumierten Milch auf 200 Millionen Franken. Die zur
Durchführung der radikalen Massregel bestimmte Summe
von Fr. 25,000 ist aber sicherlich eine unzureichende.
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